
 
 
    , den 
Name, Vorname (Dienst-/Amtsbezeichnung)  (Ort) 

 
 
Schule 

 
 
Staatliches Schulamt  
für den Rheingau-Taunus-Kreis  
und die Landeshauptstadt Wiesbaden 

 
auf dem Dienstweg – einfach - 
 
 A n t r a g 

 
auf Urlaub gemäß § 12 der Urlaubsverordnung für die Beamten im Lande Hessen für die Durchführung 
einer Heilkur / Sanatoriumsbehandlung. 
 

Ich beantrage für die Durchführung einer Heilkur / Sanatoriumsbehandlung in der Zeit *  

vom  bis  

                                                            

Urlaub gemäß § 12 UrlaubsVO. 

Mir ist bekannt, dass 

1. die Heilkur / Sanatoriumsbehandlung ohne vorab erteilten Urlaub nicht angetreten werden kann, 

2. für die Durchführung einer Heilkur die Ferien (Oster-, Sommer- und Weihnachtsferien) in vollem 

Umfang einzubeziehen sind und 

3. für die Durchführung einer Sanatoriumsbehandlung die Ferien (Oster-, Sommer- und Weihnachtsferien) 

grundsätzlich in vollem Umfang einzubeziehen sind. Ausnahmen sind nur genehmigungsfähig, wenn sie 

medizinisch notwendig und vom Amtsarzt bestätigt werden. 

4. Hinweis:* Es ist der gesamte Zeitraum der Heilkur/Sanatoriumsbehandlung, auch der in den Ferien 

liegende Teil, anzugeben, inklusive An- und Abreise. 

 

 

       (Unterschrift) 

 
 
  
Schule 

 
 
Urschriftlich weitergeleitet an  
  Ort, Datum 
 
Staatliches Schulamt  
für den Rheingau-Taunus-Kreis  
und die Landeshauptstadt Wiesbaden 

 

Zu dem Antrag der Lehrkraft wird wie folgt Stellung genommen:  befürwortet / nicht befürwortet 
 
 
 
 
Unterschrift des Schulleiters / der Schulleiterin 


